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Ausbildungsprogramm 2008/09 - Stand September 2007
1. 
GRUNDAUSBILDUNG
Titel:
Seminar zum Geldwäschereigesetz und zur korrekten Handhabung der Identifizierungsformulare des VQF
Programm:
	08.30 – 09.00
Eintreffen der Teilnehmer  (Begrüssungskaffee)

09.00 – 09.15
Begrüssung 
09.15 – 09.45
Präsentation des Vereins, der Selbstregulierungsorganisation, 
der Organe sowie deren Funktionen und Aufgaben 
Referent: Präsident VQF bzw. Vorstandsmitglied oder Mitglied der Aufsichtskommission

09.45 – 10.15
Kaffeepause

10.15 – 12.00
Grundausbildung 1. Teil:
Geldwäschereitatbestand, Geltungsbereich des GwG und GwG-relevante Dienstleistungen


12.00 – 13.30
Mittagessen


13.30 – 15.15
Grundausbildung 2. Teil:
Einführung in die Sorgfaltspflichten des Finanzintermediärs und Handhabung der GwG-Files 

15.15 – 15.40
Kaffeepause

15.40 – 17.00
Grundausbildung 3. Teil:
Aufsicht über Finanzintermediäre inkl. Sanktionen und Ausbildung 
Diskussion und Test 


Themen der Grundausbildung:
	· 
Vorstellung des Geldwäschereibegriffs (gesetzliche Grundlagen usw.)

· 
Bedeutung und Anwendung des Geldwäschereigesetzes (GwG)

· Antworten zu Fragen der Unterstellung und den Finanzdienstleistungen

· Einführung in die Dokumente des VQF

· Erklärung der Systematik des Mitgliedschaftsordners

· Ausführungen zur korrekten Handhabung der Identifizierungsformulare

· Spezialfragen, Delegationsmöglichkeit der Pflichten, Aufbewahrung der

Dossiers u.a. 

· Diskussion und Test


Kreis der auszubildenden Personen:

Die Grundausbildung richtet sich an alle Personen gemäss Ziff. 4 Abs. 1 des 
VQF-Ausbildungskonzepts.

Im weiteren kann das Seminar auch von Mitgliedern anderer SRO und interessierten Kreisen besucht werden.
Termine:

Die Grundausbildung wird in regelmässigen Abständen während des ganzen Jahres durchgeführt. Der Austragungsort der Grundausbildung ist in der Regel Zug.

Die Seminar-Orte und Daten entnehmen Sie der Seite Seminare / Grundseminare

Weitere Seminare werden nach Bedarf organisiert

Bemerkungen:

Der Inhalt des Seminars wird stets aktualisiert und auf den neusten Wissensstand angepasst. Das Seminar dauert einen Tag (mind. acht Stunden).

Die Referenten setzen für die Ausbildung adäquate Hilfsmittel ein und sind dafür besorgt, dass ein maximaler Lernerfolg erzielt wird. Am Ende des Seminars wird das Wissen der Teilnehmer mit einem schriftlichen Test überprüft.

Jeder Teilnehmer erhält nach Seminarbesuch und Bestehen des Tests eine persönliche Teilnahmebestätigung zum Nachweis seiner Ausbildungspflicht gemäss Art. 8 GwG.
2. 
WEITERBILDUNG

Titel:
Weiterbildungsseminar zum Geldwäschereigesetz inkl. regulatorischen Weiterentwicklungen

Programm:

	08.00 – 08.30
Eintreffen der Teilnehmer (Begrüssungskaffee)
08.30 – 09.00
Begrüssung, allgemeine Informationen und Entwicklungen im GwG - Bereich
- FINMA/FINMAG
- Aufsichtsabgabe
- GwG-Revision insb. neue Vortaten
- Neues von der Kontrollstelle 
09.00 – 09.45
Aufsichtsrechtliche Unterstellung

In diesem Modul soll das Mitglied darauf sensibilisiert werden, dass gewisse Tätigkeiten zu einem Wechsel in der Aufsicht führen können.

09.45 – 10.00
Kaffeepause

10.00 – 10.45
Identifizierung der VP und Feststellung des WB

In diesem Modul werden die beiden Begriffspaare definitorisch erfasst und auf wichtige Spezialfälle und Ausnahmen hingewiesen.
10.45 – 11.30
GWG - Dokumentation
In diesem Modul vermitteln wir praktische Hinweise zur Handhabung eines GwG-File.

11.30 – 12.00
Delegation von Sorgfaltspflichten 

In diesem Modul beleuchten wir die innerhalb der eng gesteckten gesetzlichen und reglementarischen Grenzen die hier zur Anwendung kommenden Grundsätze.

12.00 – 12.15
Fragen und Test

12.15 – 13.30
Steh-Lunch


Themen der Weiterbildung:
	· Auffrischung der Grundkenntnisse und Vertiefung der Kenntnisse zur Umsetzung des GwG

· Informationen zu weiteren Entwicklungen im Zusammenhang mit der Umsetzung des GwG 

· Änderungen im Umfeld des GwG und Bedeutung für FI (national und international)

· Vermittlung von funktions- und branchenspezifischen Informationen und Tendenzen

· Vermittlung von aktuellen Informationen der Kontroll- und Meldestelle

· Weitergabe des Wissens der Fachstelle 

· Optimierung der GWG-Fileführungspflicht 

· Diskussion anhand konkreter Fallbeispiele

· Test

 


Kreis der auszubildenden Personen:

Die Weiterbildung richtet sich an alle Personen gemäss Ziff. 4 Abs. 2 des VQF-Ausbildungskonzepts.

Im weiteren kann das Seminar auch von Mitgliedern anderer SRO und interessierten Kreisen besucht werden.

Termine:

Die Weiterbildung 08/09 wird neu während zwei Jahren durchgeführt. Die Austragungsorte werden nach der geographischen Lage der Mitglieder festgelegt (Raum Innerschweiz, Zürich, Ost- und Nordwestschweiz sowie neu Bern).

Die Seminar-Orte und Daten entnehmen Sie der Seite Seminare / Weiterbildung

Weitere Seminare werden nach Bedarf organisiert.


Bemerkungen:

Der Inhalt des Seminars wird stets aktualisiert und auf den neusten Wissensstand angepasst. Das Seminar dauert einen halbenTag (mind. vier Stunden).

Die Fachstelle bzw. Referenten setzen hinsichtlich Ausbildung adäquate Hilfsmittel ein und sind hinsichtlich der Kontrolle dafür besorgt, dass ein maximaler Lernerfolg erzielt werden kann. Am Ende des Seminars wird das Wissen der Teilnehmer mittels eines schriftlichen Tests überprüft (z.B. Fragebogen, Test).

Jeder Teilnehmer erhält nach Seminarbesuch und Bestehen des Tests eine schriftliche Teilnahmebestätigung zum Nachweis seiner Ausbildungspflicht gemäss Art. 8 GwG.

VQF Verein zur Qualitätssicherung

von Finanzdienstleistungen

Die Fachstelle
Um den Lesefluss zu erleichtern, wird nur die 


männliche Form verwendet.








Form 610.2

SRO VQF/600/610.2.doc

26. September 2007

Seite 4 von 4

_1180332051.doc
[image: image1.png]






